
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 46 (1930)

Heft: 14

Artikel: Wirkungsvolle Lösung des Kamin-Regulierungsproblems

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-576824

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-576824
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


162 afùnftt. jfätotfs. <Betfcn«d („IfiteïjSerbïatî»} »lt. 14

aBgemetne ginanzhauShalt bet Kantone nic^t mehr in
aBju garfem 3Jta|e in änfprucfj genommen werben mug.
®er Settrag ber SHotorfahrzeugbegher an baS ©trafen«
roefen mug heute als fe^r weitgefjenb bejetd^net met«
ben, fo bag bet Sormurf, bag biefe Kategorie non
©tragenbenüfcern ntdfjt in genügenbem SSiage an ben

©tragenunterljalt unb »SluSbau beitrage, nid^t mehr ge=

rechtfertigt ift.

^BirhungsooHe Söfimg bcs $amtn*
9teguUetung0|)tob(em0.

(©ingefattbt.)

®er girrna SB. (S^riften & @ie., in ©cbänzlt»

Safel, ift eS färbtet) gelungen, baS alleinige gabrifa»
tions» unb Sôertïiebëred^t für ben auch in ber ©djweiz
(+ patent Str. 134,300) patentierten Kaminauf«
fafc „KA-KA-WI" ju etroerben.

®aburcfj ift eS möglich, btefen bewährten SUtucijab»

fauger auch ouf bem ^ieftgen Saumateriallen«9ftarfte be=

Ziehen zu fönnen unb bamit einen garantiert rauchlofen
SBohnungSbau auf einroanbfreie, jroedmägige unb oor
allem billige 2lrt p erfteBen.

®er „KA-KA-WI" hat in gathfreifen beS 3n» unb
2luêlanbeS bie grögte 2lufmerffamfeit auf geh gelenît,
fotnohl wegen feiner technifch'fachlichen Kongruftion, als
auch wegen feinen bemerfenSwerten ©igenfefjaften felbfi
bei ben ungünftigften Serhältnlgen etnwanbfret ju fünf»
tionteren unb jebe Staudjbelägigung zu befettigen, ©elbg
in ben, in technlfcher ^Beziehung oorauSeilenben Söcrei

nigten ©taaten oon Slmertfa mugte bem „KA-KA-WI"
baS ^Patentrecht eingeräumt werben, ba man bort ähnlich
SJertoofleS für etne wirîfame Sefämpfung ber Stauch=
belägigung bei görenben unb wirbelnben 2Blnben bisher
ntcht etfunben hotte. 3fm 9ßatent>9Jtutterlanbe beS „KA-
KA-WI", in ®eutfchlanb, würben im oetgogenen Zahre
allein runb 100 Saufenb ©tüct „KA-KA-WI" p
KamintegullerungSzwecfen unb an Steubauten oerwenbet,
ein SewetS für bie oorjügliche Kongrultion tiefet Kamin»
auffafceS.

®er „KA-KA-WI",Kaminauffah ig ein otereefiger
Setongetn oon 33 cm Höhe, welcher als ©çhluggetn
bas Kamin Irönt unb jebe Slbbecfplatte unnötig macht.
®te in fetnen SBanbungen angebrachten S»förmigen Ka=
naljüge regulieren fetbgtätig jebe an ben Kamtn beton-
fommenbe Suftgrömung berart, bag ge innerhalb beê

„KA-KA-WI" »Hohlraumes, alfo beS KamtnabfchlugeS,
ooügänbig oerarbeitet wirb. ®te notwenbige ©igenwärme
beê StauchrohreS wirb felbg bei ben görenbgen, nagen
unb falten SBitterungSetngüffen erhalten, auch feljr hef=
tiger Stegen wirb oon ben „KA-KA-WI"»2Banbungen
aufgefangen unb burdj) beren Slugenöffnungen hetauSge»
führt, fobag bie normale gunftion eines jeben Kamins
gets gewährleiftet ig.

2lber auch aus praftifchen unb wirtfchaftlichen @t<

wägungen heraus ig ber „KA-KA-WI".2luffaç präbe»
glntert fowohl für aBe Steubauten als auch für Stegu»
HerungSjwerfe bei alten Kaminen in Stnmenbung pfommen. @t benötigt feine fongante H^henfengruftion
ber Kamine, bie Kamine brauchen nic§t über girg ge,
führt p werben unb eS braucht auf bie ungüngige Sage
ber umliegenben Häufet unb ®äd)er feine Stücfgcfjt ge=
nommen p werben. ®aburch werben Kogen für SJtau»
rerarbeiten, ©erügbau unb teure, unjterliche Seranfe»
tungen erfpart. ®er „KA-KA-WI" fann beShalb mit
Stecht als @par,Kamin»2luffah bezeichnet werben.

SJtaggebenbe gachleute fdjjretben bei Ausführung oon
SBohnungS.Steubauten bteSßerwenbungbeS „KA-KA-WI"»
SluffafceS aus nadjjgehenben ©rfinben "oor :

1. ®ie in ben SBanbungen ber „Ka-Ka-Wi"»Kamltt»
auffäfje begnblichen S-®oppelfaugbrüfen machen jebeS

Kamin unabhängig oon aBen SBitterungSetngügen.
2. ®te ®auerhaftigfeit unb Sermenbbarfeit bei

„Ka-Ka-Wi"»KamtnauffaheS ig unbegrenzt, ba biefet
aus ergflafggem Seton hetgefteBt ig unb begen gtut-
reiche Kongruftion etne einfache Seftönung jebet Art

oon StaudjabführungSanlagen ermöglidht, alfo ehtefedjl»
Zügige Kamtnanlage mit berfelben ©icherheltSlelgung för
bie Stauchabführung arbeitet, wie etne etnjügige Slnlage.

3. ®er „Ka-Ka-Wi" » Kaminauffah fann in aBen

gangbaren (Stögen ab Sager bezogen werben. ®te SJton»

tage auf begehenbe ober neue Kamtne ig bie bettfbar
etnfachge.

4. ®er „KA-KA-WI" ig fehr biBig. ®ie äufmon.
tterungSfogen gnb ferner äugerg gering, ba er in einigen
SJtinuten mit wenig Zementmörtel auf jeben Kamin auf,
gefegt werben fann.

5. ®ie techntfchgachlldfje fabifche gorm beS 2luffa&el
pagt für ben mobernen SBoljnungSbau ebenfo wie für 6e=

ftehenbe Sauten unb wirft architeftonifch ruhig unb fdjön,
6. Sei ber Serwenbung beS „Ka-Ka-Wi"«3luffahel

fpart ber Saumetger 5 ©Richten SStauerwerf, fotoie

gnnen» unb Slugenpug, ferner brauet er bas Kamin nur

foweit über gitg z« stehen, als bie Saupoltzetbeljörbe
oorfchreibt.

®er nach ben neuegen ©rfahrungen ferienweife her-

gegeBte patentierte Kamtnauffah „KA-KA-WI" fann all
Zwecfmägiger, für aBe gäBe geeigneter Kamlnauffah be-

Zeichnet werben unb et wirb banf fetnen grogen SBor<

Zügen in furzer überaß ©tngang gnben. Sezngä»
quellen für ben „KA-KA-WI"»21 uffaij: Kanton
Zürich : Saubebarf 21.»®., Zürich ; Kantone Sern unb

©olothurn: Saufontor 21.»®., Sern.

®te gntwicflung beS HolzmatfteS in (Suropa im
gemeinen unb in ben etnzelnen Sänbern unfereS (Stbteill
im befonberen ooBzieht geh entfpredjenb ber mettauig«-
behnten unb ttefgreifenben internationalen SBirtfchaftSgi^-
®tefer paraBele Serlauf ber ®lnge ogenbart wieber ein-

mal einbrtnglichg bie internationale Serbunbenheit bM

2Birtf«haft in ben oerfdjtebenen Sänbern inbezug auf ben

Sioh» bezw. SBetfgog Holz. ©Ingen hierin fchon im oer»

gogenen grühjahr bie ©ef^äfte auf auSgebehnten ©treffen

in nur fcljleppenbem ®empo oongatten, fo hot biefe be-

benftidhe ©rfdjeinung ouS oerfchiebenen ©tünben btS»

heriger unb neuer 2lrt in ben leisten SBodtjen leibet a«

Soben unb Schärfe gewonnen. ®ie greife waren
nehmenbem ®rucf unb teilwetfe fogar gchtlidher 2lbbtocte-
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allgemeine Finanzhaushalt der Kantone nicht mehr in
allzu starkem Maße in Anspruch genommen werden muß.
Der Bettrag der Motorfahrzeugbesitzer an das Straßen-
wesen muß heute als sehr weitgehend bezeichnet wer-
den, so daß der Vorwurf, daß diese Kategorie von
Straßenbenützern nicht in genügendem Maße an den

Straßenunterhalt und -Ausbau beitrage, nicht mehr ge-
rechtfertigt ist.

Wirkungsvolle Lösung des Kamin-
Negulierungsproblems.

(Eingesandt.)

Der Firma W. Christen S. Ci e., in Schänzli-
Basel, ist es kürzlich gelungen, das alleinige Fabrika-
tions- und Vertriebsrecht für den auch in der Schweiz
(-s- Patent Nr. 134,300) patentierten Kaminauf-
satz zu erwerben.

Dadurch ist es möglich, diesen bewährten Rauchab-
sauger auch auf dem hiesigen Baumaterialien-Markte be-

ziehen zu können und damit einen garantiert rauchlosen
Wohnungsbau auf einwandfreie, zweckmäßige und vor
allem billige Art zu erstellen.

Der hat in Fachkreisen des In- und
Auslandes die größte Aufmerksamkeit auf sich gelenkt,
sowohl wegen seiner technisch-sachlichen Konstruktion, als
auch wegen seinen bemerkenswerten Eigenschaften selbst
bei den ungünstigsten Verhältnissen einwandfrei zu funk-
tionieren und jede Rauchbelästigung zu beseitigen. Selbst
in den, in technischer Beziehung vorauseilenden Verei
nigten Staaten von Amerika mußte dem
das Patentrecht eingeräumt werden, da man dort ähnlich
Wertvolles für eine wirksame Bekämpfung der Rauch-
belästigung bei störenden und wirbelnden Winden bisher
nicht erfunden hatte. Im Patent Mutterlande des

in Deutschland, wurden im verflossenen Jahre
allein rund 100 Tausend Stück zu
Kaminregulierungszwecken und an Neubauten verwendet,
ein Beweis für die vorzügliche Konstruktion dieses Kamin-
aufsatzes.

Der „Xà-I5^-1VI"-Kaminaussatz ist ein viereckiger
Betonstein von 33 ew Höhe, welcher als Schlußstein
das Kamin krönt und jede Abdeckplatte unnötig macht.
Die in seinen Wandungen angebrachten 8-förmigen Ka-
nalzüge regulieren selbsttätig jede an den Kamin heran-
kommende Luftströmung derart, daß sie innerhalb des

-Hohlraumes, also des Kamtnabschlusses,
vollständig verarbeitet wird. Die notwendige Eigenwärme
des Rauchrohres wird selbst bei den störendsten, nassen
und kalten Witterungseinflüssen erhalten, auch sehr hef-
tiger Regen wird von den „Ii^-X^->VI«-Wandungen
aufgefangen und durch deren Außenöffnungen herausge-
führt, sodaß die normale Funktion eines jeden Kamins
stets gewährleistet ist.

Aber auch aus praktischen und wirtschaftlichen Er-
wägungen heraus ist der „k^ä-1VI«.Aussatz präde-
stintert sowohl für alle Neubauten als auch für Regu-
lierungszwecke bei alten Kaminen in Anwendung zu
kommen. Er benötigt keine konstante Höhenkonstruktion
der Kamine, die Kamine brauchen nicht über First ge-
führt zu werden und es braucht auf die ungünstige Lage
der umliegenden Häuser und Dächer keine Rücksicht ge-
nommen zu werden. Dadurch werden Kosten für Mau-
rerarbeiten, Gerüstbau und teure, unzierliche Beranke-
rungen erspart. Der 1V1« kann deshalb mit
Recht als Spar-Kamin-Aufsatz bezeichnet werden.

Maßgebende Fachleute schreiben bei Ausführung von
Wohnungs-Neubauten dteVerwendungdes„K^-I<^-1VI"-
Aufsatzes aus nachstehenden Gründen vor:

1. Die w den Wandungen der „KÄ-Xa-Wi"-Kam!n-
aufsätze befindlichen 8-Doppelsaugdrüsen machen jedes

Kamin unabhängig von allen Witterungseinflüssen.
2. Die Dauerhaftigkeit und Verwendbarkeit des

„I5a-I5g,-VVi"-Kaminaufsatzes ist unbegrenzt, da dieser

aus erstklassigem Beton hergestellt ist und dessen sinn

reiche Konstruktion eine einfache Bekrönung jeder Art
von Rauchabführungsanlagen ermöglicht, also eine sechs-

zügige Kaminanlage mit derselben Sicherheitsleistung für
die Rauchabführung arbeitet, wie eine einzügige Anlage.

3. Der „à-Ka-Wi" - Kaminaufsatz kann in allen

gangbaren Größen ab Lager bezogen werden. Die Mon-
tage auf bestehende oder neue Kamine ist die denkbar

einfachste.
4. Der ist sehr billig. Die Aufmon-

tierungskosten sind ferner äußerst gering, da er in einigen
Minuten mit wenig Zementmörtel auf jeden Kamin auf-
gesetzt werden kann.

d. Die technisch-sachliche kubische Form des Aufsatzes

paßt für den modernen Wohnungsbau ebenso wie für be-

stehende Bauten und wirkt architektonisch ruhig und schön.

6. Bet der Verwendung des „ka-RÄ-VV^-AufsatzeS
spart der Baumeister 5 Schichten Mauerwerk, sowie

Innen- und Außenputz, ferner braucht er das Kamin nur
soweit über First zu ziehen, als die Baupolizeibehörde
vorschreibt.

Der nach den neuesten Erfahrungen serienweise her-

gestellte patentierte Kaminaufsatz kann als

zweckmäßiger, für alle Fälle geeigneter Kaminaufsatz be

zeichnet werden und er wird dank seinen großen Vor-
zügen in kurzer Zeit überall Eingang finden. Bezugs-
quellen für den -Aufsatz: Kanton

Zürich: Baubedarf A.-G., Zürich; Kantone Bern und

Solothurn: Baukontor A.-G., Bern.

Die europaische Holzmarktlage.
Die Entwicklung des Holzmarktes in Europa im all-

gemeinen und in den einzelnen Ländern unseres Erdteils
im besonderen vollzieht sich entsprechend der weitausge-
dehnten und tiefgreifenden internationalen Wirtschaftskrise-
Dieser parallele Verlauf der Dinge offenbart wieder ein-

mal eindringlichst die internationale Verbundenheit der

Wirtschaft in den verschiedenen Ländern tnbezug auf den

Roh- bezw. Werkstoff Holz. Gingen hierin schon im ver-

flossenen Frühjahr die Geschäfte auf ausgedehnten Strecken

in nur schleppendem Tempo vonstatten, so hat diese be-

denkliche Erscheinung aus verschiedenen Gründen bis-

heriger und neuer Art in den letzten Wochen leider an

Boden und Schärfe gewonnen. Die Preise waren zu>

nehmendem Druck und teilweise sogar sichtlicher Abbröae-
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